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Gut ausgebaute Verkehrsverbindungen sind für die Be-
völkerung und Wirtschaft unerlässlich. Nicht nur, um die 
heutigen Verkehrsströme zu bewältigen, sondern auch, 
um Städte und Gemeinden von stark frequentierten Orts-
durchfahrten zu entlasten oder Unfallschwerpunkte zu 
entschärfen.
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Das Änhörungsverfahren als 
wichtiger Teil der Planfeststellung 

von Straßenbauvorhaben

Grundsätzliches zur Planung und 
zum Planfeststellungsverfahren



Darüber hinaus werden die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der betroffenen Städte und Gemeinden und ggf. die 
dort ansässigen Unternehmen ebenso wie die anerkann-
ten Landesnaturschutz- und weitere Verbände beteiligt. 
Dies geschieht durch öffentliche Bekanntmachung in Zei-
tungen, im Internet o.ä..

In den betroffenen Stadt- und  Gemeindeverwaltungen 
werden die Planunterlagen für jeden für einen Monat zur 
Einsicht ausgelegt. Dies wird vorher rechtzeitig ortsüb-
lich bekannt gemacht. Betroffene Grundstückseigentü-
mer, die ihren Wohnsitz außerhalb der Kommune haben, 
werden ebenfalls über die Auslegung der Planunterlagen 
informiert.
Es besteht die Möglichkeit, innerhalb der gesetzlichen 
Fristen, die in der Bekanntmachung genannt werden, Ein-
wendungen zu erheben oder Stellungnahmen abzuge-
ben.

Das Regierungspräsidium als Anhörungsbehörde fasst 
die Ergebnisse in einer abschließenden Stellungnahme 
zusammen und leitet diese dem Hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zu, das so-
dann mit der Erstellung des Planfeststellungsbeschlusses 
das Baurecht für die Straßenbaumaßnahme schafft.

Die Einwendungen und Stellungnahmen der Verfahrens-
beteiligten können gemeinsam mit dem Vorhabenträger 
unter Leitung des Regierungspräsidiums in einem Erör-
terungstermin besprochen werden. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn eine Erörterung zu einer Sachverhalts-
aufklärung oder zur Suche nach Einigungsmöglichkeiten 
dienlich sein kann. Zum Erörterungstermin werden alle 
Personen und Stellen eingeladen, die rechtzeitig Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben. Zusätzlich wird der Erörterungstermin bei den be-
troffenen Kommunen ortsüblich bekannt gemacht.

Öffentlichkeitsbeteiligung

Erörterungstermin

Planfeststellungsbeschluss
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Das Regierungspräsidium Gießen ist zuständig für 
die Durchführung der Anhörungsverfahren von Stra-
ßenbauvorhaben in Mittelhessen (Regierungsbezirk 
Gießen). Für Nord- bzw. Südhessen sind dies die Re-
gierungspräsidien in Kassel bzw. Darmstadt.

Der Regierungsbezirk Gießen umfasst die Landkrei-
se Limburg-Weilburg, Lahn-Dill, Gießen, Marburg-
Biedenkopf und Vogelsberg.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen folgende 
Ansprechpartner zur Verfügung:

Flora von Zezschwitz, Dezernatsleiterin 

Tel.: 0641 303-2370, E-Mail: Flora.vonzezschwitz@rpgi.hessen.de

Marc-Ingo Stahn, stv. Dezernatsleiter

Tel.: 0641 303-2379, E-Mail: Marc-Ingo.Stahn@rpgi.hessen.de

Tim Halsch, Sachbearbeiter

Tel.: 0641 303-2371, E-Mail: Tim.Halsch@rpgi.hessen.de

Jan-Christoph Henkel, techn. Sachbearbeiter

Tel: 0641 303-2389, E-Mail: Jan-Christoph.henkel@rpgi.hessen.de

Uta Jirsak, Sachbearbeiterin 

Tel.: 0641 303-2378, E-Mail: uta.jirsak@rpgi.hessen.de

Daniela Möglich, Sachbearbeiterin

Tel.: 0641 303-2372, E-Mail: Daniela.Moeglich@rpgi.hessen.de

Birgit Viereck, Sachbearbeiterin

Tel.: 0641 303-2391, E-Mail: Birgit.Viereck@rpgi.hessen.de

Weitere ausführliche und interessante Informationen 
rund um das Verkehrsrecht und das 

Regierungspräsidium Gießen
finden Sie auch auf unserer Internetseite unter

www.rp-giessen.de

Zuständigkeit des 
Regierungspräsidiums
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